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Vorwort: Die nehmende Hand
und die gebende Seite

1. R�ckblick auf eine verzerrte Diskussion

Das politische Feuilleton unserer Tage lebt davon, daß es in endlos
variierten Formulierungen vier Gemeinpl�tze umw�lzt. Erstens:
Die Globalisierung unter neoliberaler Regie hat in letzten Jahrzehn-
ten eine neue soziale Frage entstehen lassen, die sich durch das im-
mer st�rkere Aufklaffen der Schere zwischen Arm und Reich ma-
nifestiert – im globalen Maßstab wie auf nationaler Ebene; w�hrend
die absolute Armut stellenweise zur�ckgeht, nimmt die die relati-
ve Armut in den wohlhabenden Gesellschaften zu. Zweitens: Die
traditionelle Linke, die wesentlich Arbeiter- und Arbeitnehmer-
bewegung war, ist tot und kehrt doch aufgrund der neuen Gege-
benheiten als Interessenorganisation der Prek�ren und Arbeitslo-
sen wieder – wobei ihre potentielle und reelle Klientel das �rmere
F�nftel der reichen Gesellschaften umfaßt – genug f�r eine Partei
wie Die Linke, zu wenig f�r eine Sozialdemokratie herkçmmlichen
Stils. Drittens: Die modernen sozialen Systeme – sprich die wohl-
fahrtsstaatlichorganisiertenNationalstaatsgesellschaften derErsten
Welt – haben die F�higkeit entwickelt, ihre fr�her so genannten sy-
stemsprengenden »Widerspr�che« in stimulierende Irritationen
umzuwandeln und aus internen Konflikten Anl�sse zu systemsta-
bilisierendem »Lernen« zu machen – sehr zur Entt�uschung derer,
die ihre Hoffnungen auf die »Revolution«, die »Katastrophe« oder
das »Ereignis« setzten. Viertens: In einer Situation wie dieser liegt
die Chance des sozialen Protests fast ausschließlich in der Auslç-
sung von Skandalen – daher ist der gute Gebrauch des Skandals
eines der Mittel, das utopische Potential der politischen Lebens-
form Demokratie am Leben zu halten.
Ich mçchte mit der hier vorgelegten Dokumentation einiger mei-
ner �ußerungen zur aktuellen Debatte �ber die neue soziale Frage
den Vorschlag machen, diese Gemeinpl�tze und ihren inneren Zu-
sammenhang anhand eines plçtzlich zum Politikum gewordenen
Themas zu �berpr�fen: Tats�chlich hatte ich – und nicht nur bei-
l�ufig, sondern mit ernstgemeinten Argumenten – vor einiger Zeit
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angeregt, eine allm�hliche Umwandlung des bestehenden Steuer-
systems von einem b�rokratisierten Ritual der Zwangsabgaben in
eine Praxis freiwilliger B�rgerbeitr�ge zum Gedeihen des Gemein-
wesens inErw�gungzuziehen.DieserVorschlagmochteungewçhn-
lich klingen, er ergab sich jedoch mit zwingender Konsequenz aus
den anthropologischen und moralphilosophischen �berlegungen,
denen ich mich seit einer Reihe von Jahren widme: Sie konden-
sieren sich in der Empfehlung, die �berzogene Erotisierung unse-
rer von Aneignungsaffekten dominierten Zivilisation durch eine
st�rkere Betonung der thymotischen, das heißt stolzhaften und
gebenden Regungen auszugleichen.1 Sollte ein Hauch von Ironie
an meinen Thesen zu bemerken gewesen sein, so w�re diese durch
eine berufsbedingte Selbstdistanz zu erkl�ren. Ein Autor kann
normalerweise ziemlich gut einsch�tzen, wann er etwas von sich
gibt, was aller Wahrscheinlichkeit nach in den Wind gesprochen
ist. Zumindest schien es mir so: Ohne den Beweis durch die Tat-
sachen h�tte es niemand, ich selbst zu allerletzt, f�r mçglich gehal-
ten, daß eine Wortmeldung zu dem hierzulande seit Jahrzehnten
monoton diskutierten Komplex der unumg�nglichen und doch
unmçglichen »Steuerreform« �berhaupt jemals noch Aufmerksam-
keit erregen kçnnte.
Genau dies jedoch geschah im Anschluß an einen kompakten Es-
say, den ich am 10. Juni 2009 zu der (aus Anlaß der internationa-
len Finanzkrise nach dem Crash der Lehman-Bank im September
2008) von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lancierten Serie
�ber »Die Zukunft des Kapitalismus« vorgelegt hatte – die Reihe
als ganze erschien vor etwa einem halben Jahr als Buch in der edi-
tion suhrkamp.2 Mit einer Verzçgerung von wenigen Monaten
wurde dieses Papier, das unter dem redaktionellen Titel »Die Re-
volution der gebenden Hand«3 erschienen war, von einem aufge-
brachten Leser zum Anlaß genommen, zu behaupten, der Verfas-

1 Vgl. Peter Sloterdijk, Zorn und Zeit. Politisch-psychologischer Versuch, Frank-
furt am Main: Suhrkamp 2006.

2 Die Zukunft des Kapitalismus, herausgegeben von Frank Schirrmacher und
Thomas Strobl, Berlin: Suhrkamp 2010.

3 Der Essay ist hier als Dokument 6 unter dem urspr�nglichen Titel »Kapi-
talismus und Kleptokratie. �ber die T�tigkeit der nehmenden Hand« abge-
druckt. Die Redaktion der FAZ hatte sich das Recht vorbehalten, den Essay
unter einer von ihr zu verantwortenden �berschrift zu publizieren.
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ser habe sich nun f�r immer aus dem Kreis der zurechnungsf�-
higen Zeitgenossen verabschiedet. Der Angriff auf meine Thesen
erfolgte in einer Ausgabe der Zeit im September 2009 unter dem
(wohl ebenfalls redaktionellen) Titel »Fataler Tiefsinn aus Karls-
ruhe«. Er stammte aus der Feder von Axel Honneth, einem Nach-
fahren der Frankfurter Schule – ich habe darauf halbwegs gelassen,
aber nicht ganz ohne Zuspitzungen, mit einer Replik in der FAZ
geantwortet, in der ich meine Idee noch einmal erl�uterte, wonach
nur eine Ethik des Gebens die Stagnation der zeitgençssischen po-
litischen Kultur �berwinden kçnnte.
Aus der nun kanalisierten Erregung �ber meine mit Hilfe der Feuil-
letonredaktion der Zeit effektvoll verzerrten Thesen entwickelten
sich mehrere parallele Debatten, die in einigen Tages- und Wochen-
zeitungen �ber ein paar Monate am Leben gehalten wurden – teils
unter dem Stichwort »Klassenkampf von oben« (was in meinen
Augen eine ziemlich eigenwillige Abschweifung vom Thema »Steu-
erreform aus dem Geist des Gebens« bedeutete), teils in Form von
Beitr�gen zu einer Standortbestimmung einer aktuellen Linken
(was ich noch immer f�r eine produktive Fragestellung halte, ob-
schon mir, wie vielen Zeitgenossen, nicht entgangen ist, wie wenig
die herkçmmliche Links-Rechts-Unterscheidung zum Verst�ndnis
der heutigen sozialen Verwerfungen beitr�gt). Ich hatte von der
Bedeutung der Großz�gigkeit f�r die Demokratie sprechen wol-
len, um den Weg zu einem empathisch umgestimmten Gemeinwe-
sen anzudeuten – die Mehrheit der Kommentatoren jedoch wollte
meine Thesen so lesen, als h�tte ich unter dem Stichwort »Freiwil-
ligkeit« eine Steuersenkung f�r die Reichen gefordert. Ich hatte
von einer Intensivierung des Gemeinsinns durch die erweiterte
Spendent�tigkeit gehandelt, meine Kritiker hingegen wollten in die-
sen �berlegungen gef�hrliche Lockerungs�bungen erkennen, die
auf nicht weniger als die Zerstçrung des Sozialstaats zielen. Damit
die Komik zu ihrem Recht kommt, erw�hne ich die von einem
frçhlichen Blogger aufgebrachte Idee, ich h�tte mich mit meinem
Essay um die Mitgliedschaft bei den Freien Demokraten bewor-
ben. Wer Geschmack an der Groteske hatte, kam auf seine Kosten
durch die von einem Honneth-Leser aufgestellte These, ich wolle
zum »antifiskalischen B�rgerkrieg« aufrufen. Wer auf Delirien Lust
hatte, fand auch dieses Bed�rfnis befriedigt: Unter dem Datum
vom 21. Januar 2010 las man in der Zeit eine Umdrehung meiner
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Thesen, die hohe Erwartungen ans Kabarett aus der Anstalt er-
f�llte: Ich h�tte die Bettelei bef�rwortet, indem ich �berlegungen
zur Reform der Fiskalit�t durch den Einbau freiwilliger Elemente
in sie anstellte!4 Solche Kuriosa erw�hnt man nur, wenn sie zur
Sache selbst gehçren: Wer in dem heutigen stark re-ideologisier-
ten intellektuellen Feld der BRD den Versuch unternimmt, eine
Programmatik f�r eine parteilich-�berparteilich zukunftweisende
Finanz- und Sozialpolitik im 21. Jahrhundert zu definieren, die
mit dem Vorschlag verbunden ist, endlich auch die Wohlhabenden
zu integrieren und die Gemeinwohlidee nicht mehr bloß durch er-
zwungene Umverteilung zu sichern, sondern in einer Ethik des
Gebens auf breitester Basis zu begr�nden, muß sich auf Wider-
stand seitens der Verteidiger jahrhundertealter Klischees gefaßt
machen.
Debatten enden hierzulande in der Regel damit, daß das Publikum
seine von den Medien permanent umworbene Aufregungsbereit-
schaft nach kurzer Zeit anderen Themen zur Verf�gung stellt. Am
Ende siegt regelm�ßig die Erschçpfung �ber das Lernen. Der de-
mokratische Gebrauch der Aufregung best�nde im vorliegenden
Fall darin, gewisse Thesen, die, zum Halbsatz verk�rzt, provo-
kativ und abwegig erscheinen, in den richtigen Kontext zu stellen
und sie in weiterwirkende Anregungen umzuwandeln. Die hier
zusammengestellten Dokumente sind als Beitr�ge des Autors zu
einem Diskussionsexperiment zu lesen, das �ber die Entstellun-
gen und Projektionen hinausf�hrt, wie sie in vielen Artikeln des
vergangenen Jahres zutage kamen. Ich mçchte meine konflikttr�ch-
tige These noch einmal erl�utern, wonach in einer demokratischen
Gesellschaft Steuern aus Zwangserhebungen in freiwillig erbrach-
te B�rgerspenden f�r das Gemeinwesen umgewandelt werden m�ß-
ten – f�r eine Anfangszeit zu einem bescheidenen Prozentsatz,
sp�ter progressiv in hçheren Proportionen. Nur eine solche Trans-
formation, behaupte ich, kçnnte die in Routinen der Staatsverdros-
senheit erstarrte Gesellschaft reanimieren und einen neuen Hauch
von Gemeinwesenbewußtsein in die selbstbez�glich gewordenen
Funktionssysteme tragen. Eine Wiederbelebung dieser Art k�me
einer Kehre gleich, die unserem entgeisterten politischen Betrieb

4 Jens Jessen, »Jetzt heißt es betteln lernen«, in: Die Zeit (21. Januar 2010,
S. 44).
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eine moralisch anspruchsvolle Alternative zum visionslosen Wei-
termachen im Gewohnten aufzeigt.
Nat�rlich w�re es naiv, von einer Neubestimmung der Gemein-
wesenfinanzierung all die Effekte zu erwarten, die sich die Wohl-
meinenden von einem Konzept wie »soziale Gerechtigkeit« oder
gar von der Utopie einer »post-kapitalistischen« Wirtschaftsweise
versprechen. Gleichwohl bin ich der �berzeugung, eine tief an-
setzende Neuausrichtung der Steuert�tigkeit kçnnte einen wich-
tigen Schritt in die gute Richtung bewirken. Zu diesem Zweck
ist es keineswegs nçtig, erneut den »Geist der Utopie« zu be-
schwçren oder hilflose Großbehauptungen wie un altro mondo �
possibile zu wiederholen. Es sollte gen�gen, zu zeigen, daß eine an-
dere Idee von Steuern mçglich ist – und daß von einer entspre-
chenden alternativen Praxis weitreichende Impulse zur Revitali-
sierung des Gemeinwesens ausstrahlen. �ber die Chancen f�r die
rasche Akzeptanz meiner �berlegungen machte ich mir von vorn-
herein wenig Illusionen. Auch ich weiß, was systemische Tr�ghei-
ten sind. So gut wie jeder andere bin ich mit dem Ph�nomen ver-
traut, daß eingeschliffene Vorurteile um ihr �berleben k�mpfen,
und das steuerpolitische Vorurteil hat sieben Leben. Dennoch
scheint es mir nçtig, die Fragw�rdigkeit, mehr noch, die Destruk-
tivit�t des herrschenden Zwangssteuersystems zu verdeutlichen –
von der babylonischen Irrationalit�t seiner Ausgestaltung in unse-
rem Land ganz zu schweigen.
Ich lege dem Publikum insgesamt ein gutes Dutzend Dokumente
aus j�ngerer Zeit vor – den eben genannten FAZ-Aufsatz und eine
Reihe von Interviews und Statements, mehrheitlich aus dem letz-
ten und vorletzten Jahr, in denen ich auf Fragen von Journalisten
zum aktuellen Thema und zum Umfeld der weltweiten Finanz-
und Moralkrise der Gegenwart antworte. Mir schien es plausibel,
einige Gespr�che in die Sammlung einzuschließen, die einen wei-
teren thematischen Fokus aufweisen und auch von anderen Sorgen
als von der besseren Begr�ndung der Steuern handeln. Sie f�hren
aufs Feld der allgemeineren Zeitdiagnostik und enthalten Verst�n-
digungen �ber globale Trends. Vor allem zeigen sie, wie das in mei-
nen B�chern des letzten Jahrzehnts stets pr�sente Motiv einer Psy-
chopolitik der Großz�gigkeit von vornherein in den Horizont
einer Ethik der Gabe eingebettet ist.
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2. Der nehmende Staat

Auf den ersten Blick erscheint im Verh�ltnis zwischen den Staa-
ten und ihren Gesellschaften nichts so normal wie die Tatsache,
daß sich die çffentliche Hand am produktiven wie am konsum-
tiven »Leben« der Gesellschaft durch alle Arten von Steuererhe-
bung und Abgabenerzwingung »beteiligt«. Der Steuerstaat ist
eine Instanz, die praktisch bei allen Gesch�ften seiner B�rger als
nehmende Partei im Spiel ist. Er bildet die Idealbesetzung f�r
die Rolle des unsichtbaren Dritten bei jedem bilateralen Tausch.
In Gemeinwesen des in Europa heute dominierenden Typs wird
kaum irgendwo ein Tag bezahlter Arbeit geleistet, ohne daß der
Fiskus auf seinem Vorrecht besteht, den Ertrag derselben mit einer
Steuer zu belasten. Auch der Konsum wird punktgenau erfaßt. Es
wird keine Zigarette geraucht, ohne daß der Finanzminister aus
dem grauen Dunst seinen Vorteil herausliest, es wird kein Glas
Wein getrunken, ohne daß der Fiskus mit angeheitert w�rde. Es
wird von »Menschen unterwegs«, man sagt auch: von Mobilit�ts-
konsumenten in eigenen Fahrzeugen, kein Kilometer zur�ckge-
legt, ohne daß die staatliche Seite dabei das Ihre kr�ftig geltend
macht. Man kann keine Suppe ausw�rts essen und keine Nacht
in einem Hotel verbringen, ohne daß der Fiskus seine Hand auf
die Rechnungen legt. In fr�heren Zeiten nahm der franzçsische
Fiskus die Zahl der Fenster an H�usern zum Vorwand, um den
Ausblick mit einer Steuer zu belegen, er z�hlte die Kamine an ei-
nem Geb�ude, um von ihrer Anzahl die Hçhe der Abgabe f�r das
menschliche W�rmebed�rfnis abzuleiten. Die preußische Staats-
weisheit ersann die Mahl- und Schlachtsteuern (die bis 1873 er-
hoben wurden), um �berall den Fiskus mit zu Tisch zu bitten, wo
B�rger Brot und Fleisch verzehrten.
An Begr�ndungen f�r den Steuerzwang hat es nie gefehlt – von
alters her f�hrten die Schatzverwalter jedes nur denkbare Argu-
ment ins Feld – vom Willen der Gçtter bis zur Not des Vaterlan-
des. Unsere Gewçhnung an die Zumutung, an die immer durch-
schlagend bewiesenen staatseigenen Wahrheiten zu glauben, reicht
bis in alte Schichten unseres Daseins als politische Wesen. Fiskali-
sche Unterwerfungs�bungen gehen bis auf fr�he Staatsbildungen
zur�ck, und die Resignation der Geber reicht tief, trotz gelegent-
licher Rebellionen (»No taxation without representation!«). Auch
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die gegenw�rtigen Zust�nde f�gen sich in das Kontinuum der wi-
derspenstigen Ergebung ins fiskalische Schicksal ein. Schwerlich
l�ßt sich ein Tatbestand des zeitgençssischen Lebens benennen,
der so hintergrundwirksam w�re wie die konfuse �berzeugung:
daß es dem Staat eben irgendwie zukommt, bei allen Vorg�ngen
unseres çkonomischen und vitalen »Stoffwechsels« auf seine Wei-
se mit im Spiel zu sein – und im Spiel sein, das heißt hier: eine Pr�-
mie auf alles nehmen.
H�tte der Gedanke, die Gew�hrung von B�rgerrechten sei ge-
gen die Erf�llung von B�rgerpflichten aufzurechnen, je einer Illu-
stration bedurft, sie w�rde durch den Hinweis auf die aktuelle
Steuerlast der einzelnen, der Haushalte, der Betriebe und der Kçr-
perschaften geliefert. Seit langem wird diese B�rde wie eine nat�r-
liche Gegebenheit hingenommen; nur libert�re Querulanten muk-
ken hin und wieder gegen das fiskalische Fatum auf. Damit wir
uns recht verstehen: Es steht außer Frage, daß der Staat, der auto-
rit�re wie der freiheitliche, eine hinreichend gef�llte Schatztruhe
braucht, um seinen Aufgaben nachkommen zu kçnnen. Er wird
an so vielen Fronten zum T�tigwerden berufen: als Befehlshaber
einer Streitmacht, als B�rge f�r die Sicherheit seiner Schutzbefoh-
lenen im Inneren, als Organisator von Infrastrukturen, als ober-
ster Pr�fekt des Schulwesens, als Schutzherr des Rechtssystems,
als W�chter �ber die Orthographie sowie als Dienstherr zahlloser
sonstiger Ordnungsfunktionen – nicht zuletzt als Garant seines
Engagements f�r die Benachteiligten und Schwachen –, so daß
kein B�rger sich der Einsicht entziehen kann, er m�sse seine Ta-
schen f�r den schwer beanspruchten großen Bruder çffnen. Zur
F�lle der Aufgaben kommt hinzu, daß der Staat als Kommandeur
eines stehenden Heeres eigener Bediensteter auf dem Posten sein
muß. Mit gut viereinhalb Millionen Besch�ftigten ist der �ffent-
liche Dienst hierzulande der lebende Beweis daf�r, daß der Staat
bei der Schaffung von Arbeitspl�tzen im eigenen Hoheitsgebiet
geradezu kreativ zu werden vermag. Man kann dem heutigen Staat
alles mçgliche vorwerfen, nur das eine nicht: daß er die Seinen ver-
g�ße.5

5 Adolf Wagner hat bereits um 1860 die Aufbl�hung des �ffentliches Dienstes
durch den Parallelismus zwischen dem »Gesetz der Ausdehnung der Staats-
t�tigkeit« und dem »Gesetz der wachsenden Ausdehnung des çffentlichen
Finanzbedarfs« (»Wagnersches Gesetz«) prophezeit. Selbst dieser hellsich-
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Kommen wir zur Sache! Niemand hat je im Ernst geleugnet, daß
zu einer geordneten Staatlichkeit ein zuverl�ssiges Finanzwesen
gehçre. Meine Anregungen tasten die g�ltigen Evidenzen nicht
an. Was selbstverst�ndlich ist, soll selbstverst�ndlich bleiben. W�-
ren Steuern, wie manche sagen, nur der nat�rliche Preis des Gl�cks,
in einem effizienten Staat zu leben, so br�uchte man �ber ihre
weitere Begr�ndung kein Wort zu verlieren – obschon �ber ihre
Hçhe zu streiten bliebe.6 Jedoch: Es gibt es im verborgenen Kern
des Selbstverst�ndlichen einen Komplex von Annahmen, die sich
bei n�herem Zusehen als ein vçllig inkoh�rentes und unplausibles
Konstrukt erweisen.
Auf diese schwache Stelle zielt, was ich im Folgenden erl�utern
will. Wer dort genauere Sondierungen vornehmen mçchte, stçßt
f�rs erste auf die Mauer der Tats�chlichkeit: Der aktuelle Staat ist,
wie jeder seiner Vorg�nger, ein nehmender Staat, der immer eben

tige Gelehrte konnte das Wachstum der Staatsausgaben von 1876 bis heute
um das mehr als 50fache eben so wenig vorhersehen wie den Anstieg des An-
teils der Staatsausgaben am Volkseinkommen von 12,6% im Jahr 1881 auf
53,3% im Jahr 1994.

6 In der Fachliteratur werden Steuern seitens der herkçmmlichen wohlfahrts-
çkonomischen Besteuerungslehre als »Zwangsabgaben an den çffentlichen
Sektor« bestimmt, f�r welche »das Fehlen eines Anspruchs auf Gegenlei-
stung« charakteristisch ist. Vgl. Ewald Nowotny und Martin Zagler, Der
çffentliche Sektor. Einf�hrung in die Finanzwissenschaft, 5. neubearbeitete
Auflage, Berlin und Heidelberg: Springer 2009, S. 245. Dem widersprechen
Vertreter der individualistischen Steuertheorie: »Nur in der Gegenleistung
kann die Rechtfertigung einer Steuer liegen.« Aus dieser Sicht sind Steuern
Preise f�r Staatsleistungen. So etwa Charles B. Blankart, �ffentliche Finan-
zen in der Demokratie. Eine Einf�hrung in die Finanzwissenschaft, 6. vçllig
�berarbeitete Auflage, M�nchen: Vahlen 2006, S. 4. Gibt man dieser Hypo-
these Kredit, bleibt die Verlegenheit groß, zu erkl�ren, wieso die gleiche Lei-
stung an manche B�rger umsonst abgegeben wird, w�hrend man sie anderen
mit Millionen Euro j�hrlich in Rechnung stellt. Die g�ngige »Opfertheo-
rie«, nach der diese quantitative Ungleichheit der Steuerleistung durch die
formale Gleichheit der B�rger vor der Zumutung eines durch Steuern be-
wirkten »Wohlfahrtsverlusts« aufgewogen werde, kann die an sie gerichte-
ten Erwartungen nicht erf�llen, da die »Analogie der Opfer« praktisch un-
durchf�hrbar ist. In Wahrheit dr�ckt sich in der massiven Ungleichheit der
faktischen Steuererhebung der politisch motivierte Imperativ der Umvertei-
lung aus. Zu dessen Motivierung vgl. unten S. 21 f.
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gerade so viel nimmt, wie er faktisch nimmt. Sollte man ihn jemals
mit der Frage konfrontieren, wie er sein nehmendes Benehmen
rechtfertigt, so wird man feststellen: Er ist es gewohnt, in Tauto-
logien zu kreisen. Er erhebt Steuern, weil es zum Staatsein gehçrt,
Steuern zu erheben, und er braucht das Geld, weil es keinen Staat
gibt, der das Geld nicht braucht. Auf diese abweisende Logik kann
der B�rger allein mit Fatalismus antworten. Den vernimmt man
in dem Bonmot, das Benjamin Franklin kurz vor seinem Tod ei-
nem Briefpartner anvertraute: »Vçllig sicher sind auf dieser Welt
nur zwei Dinge, man stirbt und man zahlt Steuern.«7

Wenn Einm�tigkeit dar�ber besteht, daß sich der Staat rechtens
als eine Instanz darstellt, die zu ihrem Funktionieren ausreichende
Mittel braucht, kann eine tiefer eindringende steuerethische De-
batte sich allein an der Frage entz�nden, wie dieses Brauchen ar-
tikuliert wird und wie es sich vor den B�rgern erl�utert. Kein ge-
ringerer als Thomas von Aquin hat die Praxis der Besteuerung im
13. Jahrhundert als »legalen Raub« bezeichnet – nach mehr als
siebenhundert Jahren wartet man noch immer auf bessere Erkl�-
rungen f�r das Beiwort »legal«. Die �berpr�fung h�tte darauf
zu achten, mit welchen Argumenten die nehmende Staatlichkeit
sich vor der gebenden Gesellschaft rechtfertigt; wie sich der Wille
zum Nehmen seitens des staatlichen Apparats in der Praxis �u-
ßert; und ob f�r die B�rger demokratischer Gemeinwesen ange-
messene Spielr�ume f�r eigene Stellungnahmen zu den fiskalischen
Bedarfsdiktaten bestehen.
Um es kurz zu machen: Die Pr�fung f�llt ern�chternd aus. Der
tautologische Steuerstaat erl�utert sich nicht – heute so wenig wie
zur Zeit der Feste feiernden und Kriege f�hrenden F�rsten. Ange-
sichts des Schweigens, das der moderne, vorgeblich demokratisch
legitimierte (in Wahrheit noch immer in sp�tabsolutistischen Rou-
tinen und hoheitlichen Diktaten fundierte) Steuerstaat �ber seine
Rechtfertigungen wahrt, kçnnte man in eine traurige Gr�belei
verfallen: W�re es mçglich, daß wir uns im Gefolge der Franzçsi-
schen Revolution und des seither dominierenden Evolutionsden-
kens ein falsches progressives Weltbild vorgegaukelt haben? Kçnn-
te es sein, daß Begriffe wie Feudalismus, Absolutismus und De-

7 Das gefl�gelte Wort wurde von Margaret Mitchell in ihrem Roman Vom
Winde verweht in den Satz umgewandelt: »Tod, Steuern und Kinderkriegen
kommen nie zur gelegenen Zeit.«
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mokratie keine so tiefen Einschnitte beschreiben, wie man uns all-
gemein glauben macht, sondern nur Nuancen in der monotonen
Geschichte der nehmenden Hand bezeichnen? Vielleicht sind s�mt-
liche Wandlungen dessen, was man das »Wirtschaftsleben« nennt,
nur fl�chtige Moden bei der unersch�tterlichen Schrçpfung der
jeweils Ausbeutbaren durch die diensthabenden M�chte? Im Stil
des Melancholikers Leopardi mçchte man fragen: Wozu all die
Aufregung, die man Geschichte nennt, wenn alles zuletzt nur auf
den Unterschied zwischen sklavenhaltenden und b�rgerhaltenden
Staaten hinausl�uft?
Wie dem auch sei, es w�re vergeblich, vom aktuellen Fiskus eine
rational befriedigende Auskunft �ber die seinem nehmenden Ver-
halten zugrundeliegenden Prinzipien zu erwarten. Auch der zah-
lungsbereiteste B�rger gewinnt heute nirgendwo einen �berzeu-
genden Anhaltspunkt f�r seinen guten Willen. Der Glaube, der
die Einsicht sucht, l�uft hier ins Leere. Gewiß, es gibt im Grund-
gesetz unseres Landes eine kurze Aussage �ber die Gemeinwohl-
pflichtigkeit des Eigentums, und man liest von Artikel 104 an einige
S�tze, die das Finanzwesen des zu gr�ndenden Staates behan-
deln. Von diesen lapidaren Artikeln f�hrt kein Weg zu der mi-
noischen Steuerwirklichkeit der Gegenwart. Aus dem deutschen
Steuerlabyrinth f�hrt kein Ariadnefaden die Verirrten auf den
Weg zum Ausgang. Eine viel bessere Orientierung gewinnt man,
wenn man das ungeschriebene Grundgesetz heranzieht, dem un-
sere Staatsdiener und Steuerprofessoren realiter verpflichtet sind.
In ihm heißt es in fast unlesbar kleiner Schrift: »Die Resignation
des B�rgers ist die Grundlage solider çffentlicher Finanzen. Nur
der hinreichend verwirrte B�rger verzichtet darauf, ein vermeint-
liches Recht auf Transparenz in Anspruch zu nehmen. Nichts scha-
det dem Finanzwesen eines Staates mehr als das unreife Begehren
der B�rger, es verstehen zu wollen.« Erst in der Undurchsichtig-
keit der Vorg�nge kommt der von seinem Nehme-Recht durch-
drungene Staat ganz zu sich. In seiner Unverst�ndlichkeit gewinnt
er seine wahre Identit�t. Er spricht darum am liebsten mit sich
selbst und begr�ndet sich ausschließlich aus seinem tats�chlichen
Betrieb. Indem er sagt, was er braucht, nimmt er auch schon, soviel
er will, und indem er zugreift, demonstriert er, was er zu brau-
chen sich zugebilligt hat. Sollte das aktuelle Aufkommen f�r sein
anschwellendes Brauchen nicht gen�gen, holt sich der Staat schon

16



heute das Seine aus der Zukunft, indem er sich bis �ber den Schei-
tel verschuldet und so das n�chste Jahrhundert b�rgerlicher Ent-
m�ndigung vorbereitet.
Tats�chlich beruht der beunruhigendste Aspekt der gegenw�rti-
gen Finanz- und Wirtschaftskrise, die galoppierende Staatsver-
schuldung, auf einer weltweit grassierenden radikalen Mißdeutung
der Steuern: Etatisten und Fiskalisten aller L�nder fassen de facto
auch die erst in Zukunft zu leistenden Steuern als unumgehbare
Schulden der B�rger beim jeweiligen nationalen Fiskus auf und
behandeln sie daher so, als ließen sie sich wie positives Staatseigen-
tum im voraus verpf�nden. Ihnen allen entgeht der grobe Kate-
gorienfehler, der jedem solchen Fiskalismus innewohnt: Statt die
steuerlichen Leistungen der B�rger zugunsten ihres Gemeinwe-
sens als freie Zuwendungen der Gesellschafter an die Staatskasse
aufzufassen – was sie dem Stand der Sache nach tats�chlich sind
und als welche sie endlich in aller Form begriffen werden sollten –,
werden sie als gegebenenfalls vollstreckbare k�nftige Schulden vor-
gestellt, die jeder Bezieher von Einkommen und jeder Konsument
von Waren und Diensten a priori auf sich l�dt. Die gef�hrlichste
Perversion der politischen Systeme unserer Tage, die entfesselte
Staatsverschuldung, erw�chst somit letztlich aus der chronischen
Fehlauffassung von Steuern – einer Fehlauffassung, in der massive
Relikte vordemokratischen Denkens �berleben.
Bei den in sich kreisenden Selbstgespr�chen des großen Nehmers
kommt die gebende Seite nur insofern vor, als kein noch so star-
ker Zugreifer es sich erlauben kann, von den Grenzen des Zumut-
baren vçllig zu abstrahieren. Im allgemeinen setzt die nehmende
Seite die Steuerduldsamkeit der gebenden als eine eingespielte
Pr�misse im Habitus einer gegebenen Population einfach voraus.
Daß solche Duldsamkeit keine Naturkonstante ist, sondern ein
historisch gewachsenes Produkt aus Zwang, Gewçhnung, partiel-
ler Einsicht und �berwiegender Resignation darstellt, kann durch
historische Studien im Detail belegt werden. Den relativ jungen
Hintergrund der heutigen Duldsamkeit f�r chronisch hohe Bela-
stungen deute ich an einer Stelle meines FAZ-Essays mit dem Hin-
weis an, Queen Victoria habe sich bei der Einf�hrung einer Ein-
kommensteuer in Hçhe von 3,33 Prozent in Großbritannien um
1850 sorgenvoll gefragt, ob man damit nicht zu weit gegangen sei.
Bei der Nahme von G�tern, die in den Fiskus neuzeitlicher Staats-
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wesen fließen kçnnen, sind prinzipiell vier verschiedene Modi der
Aneignung und ebenso viele Optionen zur Begr�ndung des Neh-
mens seitens der staatlichen Agenturen in Ansatz zu bringen. Sind
diese explizit benannt, kann man sich ein Urteil dar�ber bilden,
welche von ihnen f�r ein demokratisches Gemeinwesen akzepta-
bel sind.
An erster Stelle sind die »Pl�nderungen« in kriegerisch-beute-
macherischer Tradition zu nennen. Sie bilden den ersten Modus
der Staatsbereicherung, der sich seit den ersten Reichsbildungen
in der fr�hen Antike �ber Jahrtausende hinweg bei den f�rst-
lichen Kassenverwaltern großer Beliebtheit erfreute und auch f�r
die Gr�ndungsphasen fr�hmoderner Staatswesen charakteristisch
blieb. Bekanntlich hatten die B�rger Roms sich �ber Jahrhunderte
an Steuerbefreiungen gewçhnt, weil die erfolgreiche Pl�nderungs-
politik an den Außengrenzen des expandierenden Reichs Abga-
ben im Inneren weithin �berfl�ssig machte; erst unter Augustus
mußten die nicht mehr ausreichenden Ausbeutungen der Periphe-
rie durch interne Steuern erg�nzt werden. Die Beliebtheit Na-
poleons bei den Franzosen war nicht zuletzt durch die Tatsache
bedingt, daß er seine Feldz�ge �berwiegend durch Kontributio-
nen der Besiegten finanzierte. Die Wirksamkeit des Pl�nderungs-
verfahrens zur F�llung von Staatskassen l�ßt sich bis ins 20. Jahr-
hundert verfolgen. Seine Popularit�t erreichte noch in einem
»volksgemeinschaftlich« integrierten Sozialstaat wie dem NS-Re-
gime Spitzenwerte. Gçtz Aly hat dies in seiner Untersuchung �ber
Hitlers Volksstaat gezeigt: F�r �berf�lle auf das Vermçgen wohl-
habender Juden wie f�r die Enteignung der �rmeren j�dischen Mit-
b�rger waren die große Mehrheit der Deutschen noch in den drei-
ßiger und vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts leicht zu gewinnen;
eine Prise Sozialismus, eine Prise Rassismus, schon setzte sich
der Pl�nderungsfiskus auch auf der Hçhe der Moderne unwider-
stehlich in Bewegung.8 Offensichtlich ist das archaische Schema
»Beute-Erwartung« in modernen Kampfkommunen ebenso wirk-
sam wie in archaischen Kriegergesellschaften. Die Legitimierung
erfolgt hier in der Regel unter Berufung auf die kulturelle oder ras-
sische �berlegenheit der nehmenden Seite.

8 Vgl. Gçtz Aly, Hitlers Volksstaat. Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialis-
mus, Frankfurt am Main: S. Fischer 2005.
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Daß Formen der Bereicherung dieses Typs f�r die Bedarfsregelung
von demokratischen Gemeinwesen indiskutabel sind, bedarf kei-
ner n�heren Erl�uterung. In Rechtsstaaten m�ssen externe Pl�n-
derungen durchwegs durch legitime interne Eink�nfte ersetzt
werden – diese kçnnen naturgem�ß nur von der eigenen Steuerpo-
pulation stammen. Infolgedessen stellt sich die heikle Frage, bis zu
welcher Grenze interne Steuern dem allgemeinen Rechtsempfin-
den entsprechen und von welchem Niveau an sie als Fortsetzung
der externen Pl�nderung mit administrativen Mitteln gelten m�s-
sen. F�r sich genommen bedeuten die Progressivsteuern eine der
bedeutsamsten moralischen Errungenschaften der Neuzeit.9 Fried-
rich der Große meinte, wer 100 Taler j�hrlich habe, solle davon
zwei willig dem Fiskus �berlassen; wer aber 1000 einnehme, kçnne
davon 100 leicht entbehren. Dem preußischen Kçnig schwebte
eine politisch-sittlich zu rechtfertigende Progression von bis zu
zehn Prozent vor, um die Belastbarkeit der St�rkeren maßvoll aus-
zuschçpfen – in der Praxis soll er sich zur Finanzierung seiner Feld-
z�ge hçhere Zugriffe gestattet haben. In der �ra des New Deal
hielten amerikanische und britische Politiker Progressivsteuern
von bis zu 90 % f�r vertretbar – was heute selbst von der Linken
� la Lafontaine als sittenwidrig empfunden w�rde. Die aktuelle
Sensibilit�t h�lt Spitzenwerte bis 50 % f�r nachvollziehbar – was
f�r eine psychohistorisch bemerkenswerte, ja moralgeschichtlich
vorbildlose Mentalit�tsentwicklung spricht.10 Gewiß ist jedenfalls:
Im Streit um die Grenze von Hçchststeuers�tzen lebt das von
Thomas formulierte Paradoxon �ber den »legalen Raub« weiter.
Der zweite Modus der Beschaffung und Begr�ndung von Staats-
einnahmen ergibt sich aus der autorit�r-absolutistischen Tradition
der »Auflagen« (imp�ts). Auf sie geht der grçßte Teil der aktuellen

9 In der BRD wird die Progressivsteuer durch ein Urteil des Bundesgerichts-
hofs als Verfassungsgebot ausgelegt (weswegen die von Paul Kirchhof 2005
vorgeschlagene »Flat Tax« zu einem gravierenden Verfassungskonflikt ge-
f�hrt h�tte).

10 Ein solcher Grenzwert w�re naturgem�ß auf wirkliche Spitzenverdiener zu
beschr�nken, um die ungerechten Effekte der kalten Progression auszu-
schalten. Indessen haben Autoren wie Paul Kirchhof vorgerechnet, daß
schon ein maßvoller einheitlicher Steuersatz von 25 % (nach Auflçsung
aller Privilegien, Subventionen und Sondertatbest�nde) f�r die Erstellung
solider çffentlicher Haushalte ausreichend w�re.
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